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Rechtssatz

Keine Folge

Der angefochtene Bescheid legt den Beschwerdeführern die Zahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung sowie von

Sonderbeiträgen und einem Beitragszuschlag auf.

Der vorliegende Antrag, der gegen den angefochtenen Bescheid erhobenen Verfassungsgerichtshofbeschwerde die

aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, beschränkt sich - ohne nähere zi<ernmäßige Konkretisierung der Einkommens-

und Vermögensverhältnisse der Beschwerdeführer - auf die Behauptung, daß ihnen durch die "zwangsweise" Zahlung

ein unverhältnismäßiger Nachteil entstünde, da die Gebietskrankenkasse Verzugszinsen in exorbitanter Höhe

verlange, die in keinem Vergleich zu Kapitalmarktzinsen stünden; eine Kreditaufnahme wäre mit großen Nachteilen

verbunden. Die Beschwerdeführer legen aber insbesondere nicht dar, aus welchem Grunde ihnen auch für den Erfolg

ihrer Beschwerde ohne Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung ein unverhältnismäßiger, nicht in Geld

ausgleichbarer Schaden entstünde.
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VfGH / Wirkung aufschiebende
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